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Beschluß
der 15. Tagung der Volkskammerder Deutschen Demokratischen Republik 

zu dem Bericht des Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten der Volkskammer

vom 17. Dezember 1969

Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen
Republik nimmt den vom Vorsitzenden des Ausschus
ses für Auswärtige Angelegenheiten gegebenen Bericht 
über die Sitzung des Ausschusses vom 16. Dezember 
1969 zustimmenci zue Kenntnis.

Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen
Republik würdigt die Ergebnisse des Moskauer Tref
fens führender Persönlichkeiten sozialistischer Bruder
länder als neue bedeutsame Friedensinitiative, die dem 
Kampf um Sicherheit und Entspannung in Europa neue 
große Impulse verleiht.

Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen
Republik bekräftigt in voller Übereinstimmung mit den 
Vereinbarungen des Moskauer Treffens die Auffassung, 
daß die Interessen des Friedens und der Sicherheit es 
erfordern, daß alle Staaten gleichberechtigte Beziehun

gen auf völkerrechtlicher Grundlage zur Deutschen 
Demokratischen Republik aufnehmen. Die Sicherung 
des Friedens erfordert, daß alle Staaten die bestehen
den europäischen Staatsgrenzen, einschließlich der 
Staatsgrenze zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Bundesrepublik Deutschland und der 
Oder-Neiße-Grenze, als endgültig und unantastbar an
erkennen.

Die Deutsche Demokratische Republik tritt dafür ein, 
mit der Bundesrepublik Deutschland Beziehungen auf 
der Grundlage der friedlichen Koexistenz zu unter
halten, die durch völkerrechtlich gültige Vereinbarun
gen geregelt und gesichert werden.

Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik beauftragt den Staatsrat und den Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik, die dazu er
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Der vorstehende verfassungsmäßig zustandegekommene Beschluß wird hiermit ausgefertigt.

Berlin, den 17. Dezember 1969

\ G e r a l d  G o t t i n g  

Präsident der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik


